
 Anlage 1

A K T I V A P A S S I V A
31.12.2020 31.12.2020

EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Stammkapital 10.737.129,50 10.737.129,50
 -. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte

und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen II. Zweckgebundene Rücklagen 8.452.329,79 8.452.329,79
Rechten und Werten 11.070,32 19.791,65

11.070,32 19.791,65 III. Allgemeine Rücklagen 24.593.128,65 24.357.807,19

II. Sachanlagen IV. Jahresverlust (i.Vj. Jahresgewinn) -442.594,84 235.321,46
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit 43.339.993,10 43.782.587,94

Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 2.158.138,83 2.204.906,95
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 94.031,15 94.712,34
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 0,51 0,51 B. Empfangene Ertragszuschüsse 18.425.428,17 19.604.638,61
4. Abwasserbehandlungsanlagen 8.762.476,41 9.207.613,42
5. Abwassersammelanlagen 66.258.646,52 68.619.419,99
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung 940.606,13 791.623,51 C. Rückstellungen
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den 1. Steuerreückstellungen 97.028,00 0,00

Nummern 4 bis 6 gehören 163.409,99 186.558,50 2. sonstige Rückstellungen 10.546.720,84 10.083.321,21
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 80.877,36 95.199,20 10.643.748,84 10.083.321,21
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.861.654,41 878.406,17

81.319.841,31 82.078.440,59
D. Verbindlichkeiten

III. Finanzanlgen 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 11.212.507,35 11.968.526,84
1. Beteiligungen 51.129,19 51.129,19 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 891.922,44 623.119,75
2. sonstige Ausleihungen 1.000.000,00 1.000.000,00 3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein 

1.051.129,19 1.051.129,19 Beteiligungsverhältnis besteht 225.067,58 153.817,11
82.382.040,82 83.149.361,43 4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger 213.616,03 89.848,19

5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften 66.405,72 67.321,50
B. Umlaufvermögen 6. Verbindlichkeiten gegenüber Stadtwerke Speyer GmbH 5.298.401,43 5.292.820,55

7. sonstige Verbindlichkeiten 2.558.926,56 2.545.884,42
I. Vorräte 20.466.847,11 20.741.338,36

 -. Hilfs- und Betriebsstoffe 186.541,61 179.154,19
186.541,61 179.154,19

E. Rechnungsabgrenzungsposten 290,00 360,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.420.257,98 2.579.660,11
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein 

Beteiligungsverhältnis besteht 7.313,45 16.644,68
3. Forderungen an den Einrichtungsträger 33.523,59 183.182,35
4. Forderungen an Gebietskörperschaften 13.380,28 37.727,46
5. Forderungen gegen Stadtwerke Speyer GmbH 2.227.609,88 918.573,87
6. sonstige Vermögensgegenstände 140.499,98 174.459,52

4.842.585,16 3.910.247,99

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 5.455.125,71 6.960.467,90
10.484.252,48 11.049.870,08

C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.013,92 13.014,61

92.876.307,22 94.212.246,12 92.876.307,22 94.212.246,12

31.12.2021 31.12.2021

Eigenbetrieb EntsorgungsBetriebe Speyer (EBS)
Speyer

Bilanz zum 31. Dezember 2021
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Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

2020

EUR EUR EUR 

1. Umsatzerlöse 16.307.341,77 15.902.113,69

2. Sonstige betriebliche Erträge 567.295,60 802.396,09

3. Materialaufwand -1.056.201,33 -(833.616,99)

a) Aufwendungen für Hilfs- und

Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.200.755,54 1.101.234,60

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 8.032.532,26 6.991.266,28

9.233.287,80 8.092.500,88

4. Personalaufwand -4.375.830,20 -(3.625.774,09)

a) Löhne und Gehälter 1.957.047,25 1.934.768,37

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und Unterstützung 612.573,98 606.723,71

- davon für Altersversorgung: 

  EUR 192.984,66 (Vj: EUR 225.866,39)

2.569.621,23 2.541.492,08

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens und Sachanlagen 3.842.518,86 3.875.713,82

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 761.561,98 636.075,62

7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen

des Finanzanlagevermögens 40.000,00 40.000,00

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 606,38 674,00

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 847.166,68 1.356.370,23

- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 

  EUR 474.716,24 (Vj: EUR 954.083,62)

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 97.028,00 874,65

11. Ergebnis nach Steuern - 435.940,80 242.156,50

12. Sonstige Steuern 6.654,04 6.835,04

13. Jahresverlust (i.Vj. Jahresgewinn) 442.594,84 235.321,46

Eigenbetrieb EntsorgungsBetriebe Speyer (EBS)

Speyer

2021
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

 
An den Eigenbetrieb EntsorgungsBetriebe Speyer (EBS), Speyer  

 
Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs EntsorgungsBetriebe Speyer (EBS), Speyer, – be-
stehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlust-rechnung für das Wirt-
schaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den La-
gebericht des Eigenbetriebs EntsorgungsBetriebe Speyer (EBS), Speyer, für das Wirtschaftsjahr vom 
1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Ei-
genbetriebs- und Anstaltsverordnung des Bundeslandes Rheinland-Pfalz i.V.m. den einschlägigen 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen 
Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vor-
schriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht 
dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbe-
triebs- und Anstaltsverordnung des Bundeslandes Rheinland-Pfalz i.V.m. den einschlägigen deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 
Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und § 89 GemO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die-
sen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrie-
ben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrecht-
lichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

 
Hinweis zur Hervorhebung eines Sachverhalts 

Die Vermittlung eines zutreffenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs 
erfolgt im Jahresabschluss jedoch nur, soweit die landesrechtlichen Vorschriften dies zulassen. Das 
Eigenbetriebsrecht in Rheinland-Pfalz enthält ein gesetzliches Passivierungsverbot für Pensionsver-
pflichtungen gegenüber Beamten. Insoweit werden – entgegen dem ansonsten geltenden Vollständig-
keitsgebot – nicht alle Verpflichtungen des Eigenbetriebs im vorliegenden Jahresabschluss abgebildet. 
Unter Berücksichtigung solcher Verpflichtungen ergäbe sich ein anderes Bild, insbesondere wäre das 
Eigenkapital geringer. Wir verweisen auf die Ausführungen zu den nicht passivierten Pensionsverpflich-
tungen im Abschnitt III. Angaben zur Bilanz des Anhangs. Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss 
ist diesbezüglich nicht modifiziert. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vor-
schriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung des Bundeslandes Rheinland-Pfalz i.V.m. den ein-
schlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen we-
sentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-
stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fä-
higkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, 
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der ins-
gesamt unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften ein zutreffendes Bild von der Lage des Ei-
genbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung des Bundeslandes Rheinland-Pfalz i.V.m. 
den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-
wendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwen-
denden Vorschriften der Eigenbetriebs und Anstaltsverordnung des Bundeslandes Rheinland-Pfalz 
i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht er-
bringen zu können. 

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 
Betriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-
zes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild 
von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften 
der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung des Bundeslandes Rheinland-Pfalz i.V.m. den einschlägi-
gen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver-
merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Über-
einstimmung mit § 317 HGB und § 89 GemO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet wer-
den könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und La-
geberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – 
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshand-
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesent-
liche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, 
da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, ir-
reführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah-
men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, 
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs ab-
zugeben,  

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,  

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigen-
betriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.  

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließ-
lich der Angaben, sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Er-
eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt,  

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs, 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorien-
tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise voll-
ziehen wir dabei insb. die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu-
grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zu-
kunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-
kunftsorientierten Angaben abweichen.  
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

 

Krefeld, den 17. August 2022 
 

 

 Dr. Heilmaier & Partner GmbH 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 Steuerberatungsgesellschaft 
 
 
 
 
 gez. Esch gez. Schulz 
 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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